
 
Von: Albert Schmid [mailto:albert.schmid@stplaw.ch]  

Gesendet: Montag, 17. Dezember 2012 11:27 

An: Winistörfer-Gerber Carole BAKOM 
Cc: Wehrlin René BAKOM; Ziehl Matthias Anton BAKOM 

Betreff: Revision Art. 37 RTVV; Referenz/Aktenzeichen 012.1/1000345418 

 
Sehr geehrte Dame und Herren 
 
In der oben erwähnten Angelegenheit haben Sie den Nutzerverband Swissstream mit Schreiben vom 
3. Dezember 2012 zur Vernehmlassung eingeladen, wofür wir uns bedanken.  
 
Gerne teilen wir Ihnen mit, dass der Verband der vorgeschlagenen Änderung von Art. 37 RTVV zu-
stimmt.  
 
In diesem Zusammenhang haben unser Verband und dessen Mitglieder auch mit Befriedigung von 
der Mitteilung von Herrn René Wehrlin vom 13. Dezember 2012 an Herrn Matthias Amgwerd, Sunri-
se, Kenntnis genommen, wonach die geltende Regulierung nur noch bei terrestrischen Hauptverbrei-
tungswegen gilt. 
 
Gerne erbitte ich Ihre Kenntnisnahme.    
 
 

Freundliche Grüsse 

Albert Schmid 
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Rechtsanwalt 

Stiffler & Partner Rechtsanwälte 
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